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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Noch strengere Massnahmen  gegen rückfallgefährdete Gewalttäter als das revidierte
Strafgesetzbuch verlangt eine im Oktober lancierte Volksinitiative mit dem Titel «für
lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und
Gewalttäter». Diese sieht nicht nur den Verzicht auf eine Freilassung nach Verbüssung
der Zuchthausstrafe vor, sondern auch die Streichung von Hafturlauben. Falls das
Gutachten, das eine Nichttherapierbarkeit konstatiert hat, durch eine spätere
Beurteilung revidiert wird, könnten die Behörden die Verwahrung aufheben. Sollte der
Verurteilte rückfällig werden, wären allerdings diese Behörden haftbar. Treibende Kraft
hinter dieser Initiative sind Mütter von jugendlichen Opfern von brutalen Gewalt- und
Sexualdelikten; dem Komitee gehören aber auch Mitglieder der Jungen SVP (Thomas
Fuchs, BE) resp. der Freiheits-Partei (Jürg Scherrer, BE) an. (Siehe auch Motion
Aeppli). 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.11.1998
HANS HIRTER

Die nach einem brutalen Sexualverbrechen an einem Kind im Jahre 1998 von
betroffenen Eltern und Verwandten lancierte Volksinitiative „für eine lebenslange
Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewalttäter“
konnte im Mai eingereicht werden. Nachdem es noch zu Jahresbeginn danach
ausgesehen hatte, als ob sie scheitern würde, wurden nach einem öffentlichen Aufruf
in kürzester Zeit noch fast 150'000 zusätzliche Unterschriften gesammelt, was das Total
der Unterzeichnenden auf mehr als 190'000 ansteigen liess. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.05.2000
HANS HIRTER

Der Bundesrat war der Ansicht, dass die Forderungen der Volksinitiative „für eine
lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und
Gewalttäter“ in juristisch und praktisch befriedigenderer Form in die Revision des
allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs aufgenommen worden seien. Er empfahl sie
deshalb zur Ablehnung. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.04.2001
HANS HIRTER

Das Parlament folgte dem Antrag des Bundesrats und beschloss, die Volksinitiative „für
eine lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und
Gewaltstraftäter“ zur Ablehnung zu empfehlen. In der Debatte waren sich zwar alle
einig, dass sich die Gesellschaft besser vor rückfallgefährdeten extrem gefährlichen
Straftätern schützen müsse. Für die meisten waren aber die dazu im Vorjahr im Rahmen
der Strafrechtsrevision beschlossenen Mittel ausreichend und auch besser geeignet als
die von der Initiative verlangten. Im Nationalrat sprachen sich nur eine klare Mehrheit
der SVP, zwei Freisinnige und die beiden Vertreter der SD und der EDU dafür aus.
Vorangehend war ein Antrag von Rechsteiner (sp, SG) gescheitert, die Initiative von der
Rechtskommission eingehender auf ihre völkerrechtliche Zulässigkeit überprüfen zu
lassen. Dass die Initiative, welche für lebenslänglich Verwahrte eine periodische
Überprüfung der Verwahrungsgründe praktisch ausschliesst, nicht EMRK-konform ist,
war auch von Strafrechtlern moniert worden. Allerdings verstösst sie nicht gegen
zwingendes Völkerrecht (wie etwa Folterverbot, Sklavereiverbot), was gemäss neuer
Bundesverfassung automatisch zu einer Ungültigkeitserklärung führen würde.
Justizministerin Metzler vertrat bei der Begründung ihrer Ablehnung des Antrags
Rechsteiner die Ansicht, dass der Initiativtext eine völkerrechtskonforme Auslegung
zulassen würde. Der Ständerat plädierte mit einer Gegenstimme ebenfalls für die
Ablehnung der Initiative. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.06.2003
HANS HIRTER
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Volk und Stände nahmen am 8. Februar die Volksinitiative „für eine lebenslange
Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und
Gewaltstraftäter“ relativ deutlich an. Trotz dem sehr emotionalen Gehalt der Vorlage
(„Schutz unserer Kinder vor Gewalttätern“ lautete ein Slogan der Befürworterinnen) war
die Kampagne nicht sehr intensiv. Die sonst üblichen Zeitungsinserate und Plakate
fehlten weitgehend, und in den Printmedien – welche grösstenteils ein Nein
empfahlen – kamen auf der Kontra-Seite vor allem Strafrechtler zu Wort; von den
Politikern (mit Ausnahme der SVP und der kleinen Rechtsaussenparteien empfahlen alle
Parteien ein Nein) und dem von ihnen gegründeten Kontra-Komitee war wenig bis
nichts zu hören. Die Gegner wiesen hauptsächlich darauf hin, dass die Ziele der
Initiative mit dem revidierten Strafgesetz ebenfalls und zudem umfassender und
menschenrechtskonform erreicht werden können.
Zugunsten des Volksbegehrens trat nicht so sehr ein der SVP nahe stehendes Komitee,
sondern vor allem eine der Initiantinnen, Anita Chaaban aus Buchs (SG), in der
Öffentlichkeit in Erscheinung. Ihre von direkt Betroffenen gebildete Selbsthilfegruppe
hatte die Initiative ohne Hilfe von politischen Parteien zustandegebracht und
verzichtete auch während der Kampagne auf die Zusammenarbeit mit diesen. Die selbst
von einem schweren Sexualverbrechen mit beinahe tödlichem Ausgang an einem
Patenkind betroffene 44-jährige Hausfrau legte in ihrer Argumentation vor allem
Gewicht darauf, dass es keinen Sinn mache, einen in einem Gerichtsgutachten als
nichttherapierbar deklarierten Täter später regelmässig auf seine Gefährlichkeit zu
überprüfen. Da sich das Risiko einer Wiederholungstat grundsätzlich nie ausschliessen
lasse, hätten solche Personen ausnahmslos bis an ihr Lebensende in Verwahrung zu
bleiben.

Abstimmung vom 8. Februar 2004

Beteiligung: 45,5%
Ja: 1 198 867 (56,2%) / 19 5/2 Stände
Nein: 934 569 (43,8%) / 1 1/2 Stände

Parolen: 
Ja: SVP, SD, EDU, Lega, FP.
Nein: SP, FDP (3*), CVP (2*), GP, LP, EVP; SGB.
keine Parole: Economiesuisse, SGV, SBV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Ergebnis war mit 1 198 867 zu 934 569 Stimmen (56,2% Ja) recht deutlich. Alle
Kantone mit Ausnahme von Basel-Stadt und Waadt stimmten zu, am deutlichsten das
Tessin mit 74%. Die Vox-Analyse ergab, dass sich die politische Orientierung stark auf
den Stimmentscheid ausgewirkt hatte: Wer sich zum linken Spektrum zählt, lehnte die
Initiative mehrheitlich ab, wer sich rechts positioniert, stimmte noch deutlicher zu;
ausschlaggebend war deshalb die politische Mitte, welche zu rund 60% Ja stimmte.
Neben dem Links/Rechts-Gegensatz war auch ein deutlicher Graben zwischen den
Bildungsschichten erkennbar: Je höher die formale Bildung ist, umso stärker fiel die
Ablehnung aus. Keine Verhaltensunterschiede gab es hingegen zwischen den
Geschlechtern und zwischen der deutschen und der französischen Sprachregion. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.02.2004
HANS HIRTER

Eine Gruppe mit dem Namen „Marche Blanche“, welche sich seit einiger Zeit vor allem
in der Romandie für den Schutz von Kindern vor sexuellen Gewalttaten einsetzt,
lancierte im August eine Volksinitiative, welche verlangt, dass es für sexuelle und
pornografische Straftaten, welche an Kindern vor ihrer Pubertät begangen werden,
keine Verjährung mehr geben soll. Der Nationalrat gab in diesem Bereich zwei
parlamentarischen Initiativen Folge. Die erste stammte von Glasson (fdp, FR) und war
unbestritten. Sie verlangte, dass das organisierte Verbrechen an Kindern (Kinderhandel,
Kinderprostitution etc.) als Verbrechen gegen die Menschlichkeit qualifiziert wird. Dies
würde es erlauben, Täter unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und dem Tatort in der
Schweiz strafrechtlich zu verfolgen. Die zweite gutgeheissene parlamentarische
Initiative kam von Abate (fdp, TI). Ihr Ziel ist es, das Strafmass für sexuelle Handlungen
mit Kindern zu erhöhen. Der Nationalrat stimmte dabei gegen den Antrag seiner
Rechtskommission. Diese hatte vergeblich gewarnt, dass damit die mit der Revision des
Sexualstrafrechts von 1991 geschaffene Unterscheidung zwischen schweren Taten und
solchen, die ohne Anwendung von psychischer oder physischer Gewalt ausgeübt
werden, aufgehoben würde. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.09.2004
HANS HIRTER
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Die Gruppe „Marche blanche“ reichte ihre 2004 lancierte Volksinitiative „für die
Unverjährbarkeit von pornografischen Straftaten an Kindern" im März ein. In einer
ersten Stellungnahme empfahl der Bundesrat das Begehren zur Ablehnung. Vor allem
auch aus der Sicht der Opfer wäre es seiner Ansicht nach problematisch, wenn bei
Prozessen, die sehr lange Zeit nach der Tat stattfinden, die Beweiserbringung derart
erschwert wäre, dass sie mit einem Freispruch enden müssten. Die Regierung
beauftragte das EJPD, einen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten. Dieser könnte
zum Beispiel den Beginn des Laufens der Verjährungsfrist auf das Mündigkeitsalter
ansetzen. Diese Kritik des Bundesrates an der Initiative teilten auch Fachleute. Sie
wiesen neben den Schwierigkeiten der Prozessführung auch auf die
Unverhältnismässigkeit der Forderung hin, gilt doch das Prinzip der Unverjährbarkeit
bisher allein bei Völkermord. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.03.2006
HANS HIRTER

Das Parlament stimmte dem Vorschlag des Bundesrats zu, der Volksinitiative „für die
Unverjährbarkeit von pornografischen Straftaten an Kindern“ einen indirekten
Gegenvorschlag entgegen zu stellen. Dieser bestimmt, dass bei schweren Sexualtaten an
Kindern die 15 Jahre dauernde Verjährungsfrist nicht ab der Tat, sondern erst ab der
Volljährigkeit des Opfers zu laufen beginnt.

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, die Volksinitiative „für die Unverjährbarkeit
von pornografischen Straftaten an Kindern“ abzulehnen und im Sinne eines indirekten
Gegenvorschlags einer Revision des Strafgesetzbuchs zuzustimmen. Er begründete die
Ablehnung der Initiative insbesondere damit, dass es sehr schwierig wäre, Prozesse
mehrere Jahrzehnte nach der Tat durchzuführen. Die Beweiserbringung für die Anklage
wäre nach so langer Zeit derart erschwert, dass die Schuld meist nicht mehr
zweifelsfrei nachgewiesen werden könnte. Der daraus zwingend erfolgende Freispruch
wäre überhaupt nicht im Interesse der Opfer. Der Bundesrat kritisierte zudem die
äusserst unklaren Begriffe der Initiative („pornographische Straftaten“ an „Kindern vor
der Pubertät“). Der indirekte Gegenvorschlag sieht vor, dass bei schweren Sexualtaten
an Kindern die 15 Jahre dauernde Verjährungsfrist nicht ab der Tat, sondern erst ab der
Volljährigkeit des Opfers zu laufen beginnt. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.06.2008
HANS HIRTER

Im August kündigte ein Komitee aus der Deutschschweiz die Lancierung einer Initiative
an, welche die Todesstrafe für Sexualstraftaten mit Todesfolge fordert. Obschon das
Begehren bereits einen Tag nach der offiziellen Registrierung durch die Bundeskanzlei
wieder zurückgezogen wurde, wirbelte das Anliegen viel Staub auf. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.08.2010
MARC BÜHLMANN

Anita Chaaban, die Mutter der Verwahrungsinitiative, lancierte zwei weitere
Volksinitiativen: Die erste forderte ein nicht öffentlich zugängliches Zentralregister zur
Beurteilung von Sexual- und Gewaltstraftätern, das zweite Volksbegehren deckte sich
inhaltlich mit der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) und wollte, dass die
Vollzugsbehörden für rückfällige Sexual- und Gewaltstraftäter haften. Die damit in den
Blick genommene Erweiterung der Staatshaftung auf Fälle mit Freiheitsstrafen sowie
die persönliche Haftung der Amtsträger bei Fehlentscheiden wurden von Experten als
heikel eingeschätzt. So widersprächen der Automatismus sowie das Fehlen einer
Verjährungsklausel dem Prinzip der Verhältnismässigkeit. Nicht zuletzt würde sich eine
solche Regelung auch negativ auf die Unabhängigkeit der Behörden auswirken. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.04.2014
NADJA ACKERMANN

Grundrechte

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.12.2017
KARIN FRICK
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überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 11

Mit seiner Botschaft vom 15. März 2019 beantragte der Bundesrat dem Parlament die
eidgenössische Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» zur Ablehnung und
gleichzeitig seinen indirekten Gegenvorschlag in Form des Bundesgesetzes über die
Gesichtsverhüllung zur Annahme. Er ging mit den Initianten insofern einig, als die
Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit den demokratischen Grundwerten der
Offenheit und des Austauschs zuwiderlaufe und die Gesichtsverhüllung aus religiösen
Gründen fundamentalistischen Strömungen im Islam zuzurechnen und als
Integrationsverweigerung zu deuten sei. Darüber hinaus merkte er jedoch an, dass
vollverhüllte Personen in der Schweiz «äusserst selten» zu sehen seien und es sich
meistens um Touristinnen handle, «die nicht eigentlich zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt des Landes beitragen». Ein generelles Verhüllungsverbot erachtete der
Bundesrat daher als unverhältnismässig, zumal ein Verbot auch die Gefahr berge, dass
sich betroffene Frauen zuhause einschlössen und dadurch zusätzlich isoliert würden.
Das Argument, die Initiative ziele genauso auf Vermummungen, um Kriminalität und
Vandalismus am Rande von Demonstrationen zu begegnen, liess die Regierung ebenso
wenig gelten, da Vermummungsverbote auf kantonaler Ebene bereits in Kraft seien. Des
Weiteren kritisierte der Bundesrat die abschliessende Aufzählung der Ausnahmen, die
keinen Spielraum für touristische Interessen, für Möglichkeiten zur gewaltfreien
Demonstration oder für wirtschaftliche Tätigkeiten lasse. Nicht zuletzt sei die Initiative
auch mit Umsetzungsschwierigkeiten verbunden, da es einerseits allgemein schwierig
sei, Bekleidungsvorschriften im öffentlichen Raum durchzusetzen und der Bund
andererseits keine umfassende Kompetenz erhielte, sondern die Regeln mit den
Kantonen gemeinsam, jeweils gemäss ihren verfassungsmässigen Zuständigkeiten,
umsetzen müsste. Die zweite Forderung der Initianten, niemand dürfe zur
Gesichtsverhüllung gezwungen werden, erachtete die Regierung als bereits erfüllt, da
ein solcher Zwang schon heute unter den Nötigungstatbestand von Art. 181 StGB falle.
Als Hauptargument ging aus der bundesrätlichen Medienmitteilung jedoch klar der
Eingriff in die Autonomie der Kantone hervor: Traditionell regelten in der Schweiz die
Kantone den öffentlichen Raum, weshalb sie selber über die Frage des
Verhüllungsverbots entscheiden sollten.
Zur Rechtfertigung des Gegenvorschlags brachte der Bundesrat vor, er anerkenne, dass
die Gesichtsverhüllung in gewissen Situationen problematisch sein könne, namentlich
wenn jemand dazu genötigt werde – was aber ohnehin schon strafbar sei, weshalb der
Bundesrat, auch in Reaktion auf die Vernehmlassung, diesen Teil in der Zwischenzeit
aus seinem Gegenvorschlag gestrichen hatte – oder wenn eine Behörde eine Person
identifizieren müsse. Dieses zweite Problem werde durch das Bundesgesetz über die
Gesichtsverhüllung gelöst, indem es für solche Situationen unter Androhung von Strafe

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.03.2019
KARIN FRICK
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eine Pflicht zur Enthüllung des Gesichts festschreibe. Das neue Gesetz trage so zur
Vermeidung von Spannungen bei und stelle sicher, dass die Behörden ihre Aufgaben
erfüllen können. Die kantonale Autonomie werde damit nicht tangiert, da sich die
neuen Regeln nur auf Behörden auswirkten, die ihre Aufgaben gestützt auf Bundesrecht
wahrnehmen.
Weil der Gegenvorschlag mit der Volksinitiative unvereinbar ist, wird er nur in Kraft
treten können, wenn die Initiative zurückgezogen oder abgelehnt wird. Initiant Walter
Wobmann (svp, SO) gab in der Presse indes bekannt, man werde die Initiative nicht
zurückziehen. Der «nebulöse» Gegenvorschlag des Bundesrates bringe nichts; der
Initiative schrieb er dagegen grosse Erfolgschancen zu. 12

In der Herbstsession 2019 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» sowie mit dem indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates, dem Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung. In der ausführlichen
Debatte über die Symbolik der Gesichtsverhüllung und deren Vereinbarkeit mit in der
Schweizer Gesellschaft zentralen Werten war der Grundtenor parteienübergreifend
derselbe: Man sei nicht für die Burka, denn sie sei tatsächlich Ausdruck eines
fundamentalistischen Islams und der Unterdrückung der Frau und als solcher in der
Schweizer Gesellschaft problematisch. Ausserhalb der SVP-Fraktion setzte sich
dennoch keine Kantonsvertreterin und kein Kantonsvertreter für die Annahme der
Initiative ein, da sie mehrheitlich nicht als Lösung des Problems gesehen wurde. Ein
solches Verbot tauge nicht, da das – allseits anerkannte – Problem nicht rechtlicher,
sondern gesellschaftlicher Natur sei, wie Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH)
argumentierte: «Wir können nicht mit dem Gesetz gewissermassen am
gesellschaftlichen Grashalm ziehen [...].» Mit 34 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen
empfahl der Ständerat die Initiative zur Ablehnung und versenkte einen
Minderheitsantrag Minder (parteilos, SH)/Föhn (svp, SZ) auf Empfehlung zur Annahme.
Der bundesrätliche Gegenvorschlag hatte unterdessen in der SPK-SR zwei Änderungen
erfahren, die die Ständekammer beide stillschweigend genehmigte. Erstens soll nicht
nur, wer sich wiederholt der Aufforderung zur Enthüllung widersetzt, mit Busse bestraft
werden, sondern generell, wer sich dieser Aufforderung widersetzt. Zweitens wurde ein
neuer Absatz eingefügt, demnach bei Verletzung der Enthüllungspflicht eine allfällig
verlangte Leistung verweigert werden kann, sofern das anwendbare materielle Recht
eine solche Verweigerung nicht ausschliesst. Das so angepasste Bundesgesetz über die
Gesichtsverhüllung nahm der Ständerat mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen an.
Obwohl er nicht restlos zu überzeugen vermochte, führe letztlich nichts am
Gegenvorschlag vorbei, resümierte Werner Luginbühl (bdp, BE).
Schliesslich stimmte die kleine Kammer auch der Fristverlängerung für die Behandlung
der Volksinitiative um ein Jahr zu und nahm zur Kenntnis, dass ihre Kommission der
Petition für die Ungültigerklärung der Initiative aus Gründen der Einheit der Materie
(Pet. 15.2044) keine Folge gegeben hatte. Wie Kommissionssprecherin Pascale Bruderer
Wyss (sp, AG) erläuterte, sei die Kommission zum Schluss gekommen, dass der
Initiativtext ein einziges Sachthema betreffe, nämlich die Frage nach dem Umgang mit
verhüllten Personen in der Öffentlichkeit, und die Einheit der Materie somit gegeben
sei. 13
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Als Zweitrat befasste sich in der Wintersession 2019 der Nationalrat mit dem
Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, das der Bundesrat dem Parlament als
indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» unterbreitet
hatte. Über die Initiative selbst wollte die Volkskammer erst nach der Verabschiedung –
oder Versenkung – des Gegenvorschlags befinden. Die Mehrheit der vorberatenden
SPK-NR hatte ihrem Rat nämlich Nichteintreten auf die Vorlage beantragt. Wie
Kommissionssprecher Balthasar Glättli (gp, ZH) dem Ratsplenum schilderte, war diese
Mehrheit durch eine Art unheilige Allianz von Initiativbefürwortern und
-befürworterinnen einerseits sowie der kategorischen Gegnerschaft eines
Verhüllungsverbots andererseits zustande gekommen. Während Erstere den
Gegenvorschlag als nicht geeignet ansahen, das Ziel der Initiative zu erreichen,
kritisierten Letztere, der Entwurf wolle – nicht anders als die Initiative – ein Problem
lösen, das gar nicht existiere, und sei damit genauso unnötig. Trotz des
Nichteintretensantrags hatte die Kommission bereits die Detailberatung der Vorlage
durchgeführt, um den Prozess im Falle des Eintretens nicht zu verzögern, und den
Entwurf um einige Elemente zur Stärkung der Gleichstellung der Geschlechter ergänzt.
Die Eintretensdebatte im Nationalrat wurde von beiden Lagern entsprechend hitzig
geführt und förderte manch erstaunliche Argumentationslinie zutage. So warf SVP-
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Vertreter Andreas Glarner (svp, AG) dem Bundesrat vor, «noch nie in der Geschichte
der Eidgenossenschaft» habe es «einen derart untauglichen und unwürdigen
Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative» gegeben. Gleichzeitig bekräftigten andere
Voten derselben Fraktion nicht nur deren Ablehnung des Gegenvorschlags, sondern
auch die Absicht, mit der Initiative die gesellschaftliche Stellung der Frauen zu
verbessern. Demgegenüber hielten die Grünen in ihrer Ablehnung eines jeglichen
Verhüllungsverbots die liberale Staatsordnung der Schweiz hoch und mussten sich von
der SP prompt dafür schelten lassen, mit der Ablehnung des Gegenvorschlags eine
«riesige Chance [zu] verpassen» (Beat Jans; sp, BS), der von Links-Grün schon so lange
angestrebten Gleichstellung in der Gesellschaft näher zu kommen, wie Cédric Wermuth
(sp, AG) bemerkte. Den Fraktionen der FDP und der GLP hingegen war der
Gegenvorschlag offenbar liberal genug, weshalb sie ihn – wie auch die Mitte-Fraktion –
mehrheitlich unterstützen wollten. Mit 94 zu 90 Stimmen bei 5 Enthaltungen fiel der
Entscheid des Nationalrats schliesslich knapp für Eintreten.
In der Detailberatung folgte die grosse Kammer dann durchwegs den Anträgen ihrer
Kommissionmehrheit und verlieh damit dem Gleichstellungsaspekt der
Verhüllungsfrage im Gegenvorschlag mehr Gewicht. So sollen dem Bund im
Gleichstellungsgesetz erstens Förderprogramme zur Verbesserung der Gleichstellung
zwischen Frau und Mann in der Gesellschaft ermöglicht werden. Zweitens sollen
finanzielle Beiträge des Bundes für die Integration gemäss dem Ausländer- und
Integrationsgesetz zukünftig ausdrücklich auch insbesondere der Frauenförderung
zugutekommen. Drittens soll die Verbesserung der Situation der Frauen in den
Zielkatalog des Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit
und humanitäre Hilfe aufgenommen werden. Alle drei Änderungen stiessen bei der
Ratsmehrheit, nicht aber bei der geschlossenen SVP- sowie der Mehrheit der FDP-
Fraktion, auf Zustimmung. Den so neu verstärkt auf Gleichstellung ausgerichteten
Gegenvorschlag nahm die grosse Kammer letztlich mit 105 zu 82 Stimmen bei 7
Enthaltungen an. Zudem verlängerte sie die Frist für die Behandlung der Volksinitiative
bis im März 2021 und billigte, dass ihre SPK von der 2016 eingereichten Petition «Für ein
Gesichtsverhüllungsverbot» (16.2012) Kenntnis genommen hatte. 14

Das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», befand sich in der Frühjahrssession 2020 in
der Differenzbereinigung. Damit kamen die vom Nationalrat in den Entwurf eingefügten
gleichstellungspolitischen Bestimmungen in der Kantonskammer auf den Prüfstand. Die
SPK-SR hatte sich mit den Ergänzungen des Nationalrats grundsätzlich einverstanden
gezeigt, sich aber bei zwei der drei neuen Bestimmungen für eine von der Verwaltung
vorgeschlagene, redaktionell verbesserte Variante entschieden. Inhaltlich schlug die
Kommission ihrem Rat einzig eine kleine Anpassung vor, nämlich dass die Beiträge des
Bundes für die Integration nicht nur insbesondere den Frauen, sondern zusätzlich auch
den Kindern und Jugendlichen zugutekommen sollen. Dagegen forderte SVP-Ständerat
Werner Salzmann (svp, BE) per Einzelantrag die Streichung der drei Bestimmungen zur
Förderung der Gleichstellung, weil sie seines Erachtens «unnötig und insbesondere
einseitig» seien. Der Ständerat folgte jedoch in allen Belangen mit grosser Mehrheit
seiner Kommission und hiess die drei gleichstellungspolitischen Ergänzungen gut.
Für die redaktionellen Korrekturen zeigte sich die nationalrätliche Kommission dankbar.
Ohne weitere Anpassungen beantragte sie ihrem Rat Zustimmung zur Fassung des
Ständerates. Noch in der Frühjahrssession 2020 stimmte die grosse Kammer dem
Entwurf in der Gesamtabstimmung mangels Gegenantrags stillschweigend zu. SVP-
Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH) wies bei dieser Gelegenheit jedoch darauf hin, dass
das Fehlen einer Minderheit nicht als einhelliges Einverständnis zur Vorlage
missverstanden werden sollte. Die Probe aufs Exempel steht indes noch aus: Die
Schlussabstimmungen konnten aufgrund des Corona-bedingten Ausfalls der dritten
Sitzungswoche nicht mehr in der Frühjahrssession 2020 durchgeführt werden.
Gemäss Einschätzung der NZZ sei es fraglich, ob der gleichstellungspolitisch
aufgerüstete Gegenvorschlag reiche, um die Stimmbevölkerung davon abzuhalten, der
Initiative für ein schweizweites Verhüllungsverbot zuzustimmen. Andererseits hätten
die Räte mit dem Gleichstellungsaspekt genau jenes Argument für das Burkaverbot
adressiert, das auch ausserhalb des rechtskonservativen Milieus verfange. Entscheidend
werde also sein, ob die Bevölkerung glaube, dass der Gegenvorschlag «handfeste
Folgen» habe, oder ihn als Symbolpolitik betrachte, orakelte die Zeitung. 15
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Nachdem die eidgenössischen Räte den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot», das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, mit der
Bereinigung aller Differenzen auf Kurs gebracht hatten – die Schlussabstimmungen
standen aufgrund des pandemiebedingten Abbruchs der Frühjahrssession indes noch
aus –, beriet der Nationalrat in der Sommersession 2020 die Volksinitiative an sich. Der
Ständerat hatte schon im Herbst 2019 über die Initiative debattiert und sie zur
Ablehnung empfohlen. Die Volkskammer als Zweitrat hatte die Diskussion zur Initiative
seinerzeit ausgesetzt, bis die Beratungen zum Gegenvorschlag abgeschlossen sein
würden, und nahm sie nun ein knappes Jahr später in Angriff. Die SPK-NR beantragte
ihrem Rat mit 14 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Initiative zur Ablehnung zu
empfehlen. In der mehrstündigen, emotionalen Ratsdebatte standen sich das
befürwortende – bestehend aus der SVP-Fraktion sowie einem grossen Teil der Mitte-
Fraktion – und das gegnerische Lager – bestehend aus allen anderen Fraktionen –
unverrückbar gegenüber. Als «Dialog der Gehörlosen» bezeichnete «Le Temps» die
Diskussion, in der nur die bereits bekannten, festgefahrenen ideologischen Positionen
zu den Frauenrechten und zum «Kulturkampf» («Le Temps») vorgetragen wurden. Die
Befürworterseite argumentierte im Kern, das Verhüllungsverbot setze ein klares
Zeichen gegen die Unterdrückung der Frau und stärke die offene Gesellschaft sowie die
Sicherheit in der Schweiz. Die Gegenseite betonte in erster Linie die Unvereinbarkeit
eines solchen Verbots mit der liberalen Gesellschaftsordnung. 91 Wortmeldungen
später entschied der Nationalrat mit 114 zu 76 Stimmen bei 3 Enthaltungen, die Initiative
Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Für die Initiative standen neben der
geschlossenen SVP-Fraktion zwei Drittel der Mitte-Fraktion sowie zwei Stimmen aus der
FDP- (de Quattro/fdp, VD; Dobler/fdp, SG) und eine aus der GLP-Fraktion
(Chevalley/glp, VD) ein. Abschliessend billigte die Volkskammer, dass ihre Kommission
die Petition 15.2044 für die Ungültigkeitserklärung der Initiative aus Gründen der
Einheit der Materie zur Kenntnis genommen hatte. Wie Kommissionssprecher Damien
Cottier (fdp, NE) im Ratsplenum erläuterte, war die Kommission der Ansicht gewesen,
dass die Volksinitiative die Einheit der Materie wahre, indem sie ein einziges Thema,
nämlich das Verbot der Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit, betreffe.

In den Schlussabstimmungen zwei Tage darauf wurde der Bundesbeschluss, mit dem
das Parlament die Volksinitiative zur Ablehnung empfahl, im Nationalrat mit 113 zu 77
Stimmen bei 7 Enthaltungen angenommen, wobei die befürwortenden und
ablehnenden Stimmen dieselben geblieben waren wie bei der inhaltlichen Beratung.
Der Ständerat stimmte dem Bundesbeschluss mit 36 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu; hier bestand die Opposition aus der geschlossenen SVP-Fraktion und CVP-Vertreter
Beat Rieder (cvp, VS). 

Weil sie aufgrund des Sessionsabbruchs nicht mehr in der Frühjahrssession 2020
stattgefunden hatten, standen auch die Schlussabstimmungen zum Bundesgesetz über
die Gesichtsverhüllung in der Sommersession 2020 auf der Agenda der
eidgenössischen Räte. Den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» nahm der Nationalrat mit 104 zu 85 Stimmen bei 9 Enthaltungen an.
Während sich die Mitte-Fraktion hier grossmehrheitlich dafür aussprach, stimmten
neben der geschlossenen SVP- eine breite Mehrheit der Grünen Fraktion sowie einige
Angehörige der FDP- und der Mitte-Fraktionen dagegen. Der Ständerat verabschiedete
das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen,
wobei auch hier alle SVP- und zwei Mitte-Stimmen ablehnend waren. 16
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Mitte Januar 2021 startete mit Medienkonferenzen sowohl seitens des Initiativkomitees
als auch des Bundesrats der Abstimmungskampf zur Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot». In den zwei darauffolgenden Monaten bis zum
Abstimmungstermin am 7. März 2021 war das Thema Verhüllungsverbot in der Presse
praktisch täglich präsent. Wie die Zeitungs- und Inserateanalyse zeigte, erhielt die
Volksinitiative im angegebenen Zeitraum deutlich mehr Medienaufmerksamkeit als die
beiden anderen Abstimmungsvorlagen vom 7. März, das E-ID-Gesetz und das
Freihandelsabkommen mit Indonesien. Obgleich über das Verhüllungsverbot sehr viel
debattiert wurde, gab es weder für noch gegen die Initiative eine nennenswerte
Inseratekampagne. Dies ging mit einer komplexen Gemengelage in der intensiv
geführten Debatte einher: Die Grenze zwischen dem befürwortenden und dem
ablehnenden Lager war äusserst diffus; praktisch in jeder Partei oder gesellschaftlichen
Gruppierung, die ihren Standpunkt kundtat, gab es gewichtige Stimmen, die sich für die
jeweils gegnerische Seite starkmachten. Neben dem Egerkinger Komitee, das die
Initiative lanciert hatte, und der SVP, die sie im Parlament unterstützt hatte, stand auf
der Pro-Seite etwa auch ein Mitte-links-Komitee aus der Westschweiz, in dem sich
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unter anderen GLP-Nationalrätin Isabelle Chevalley (VD), der Genfer FDP-Grossrat Jean
Romain, der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui und alt-CVP-Nationalrätin
Marlyse Dormond Béguelin (VD) für das Verhüllungsverbot engagierten. Ferner warb ein
überparteiliches Frauenkomitee um die Nationalrätinnen Marianne Binder-Keller (mitte,
AG) und Monika Rüegger (svp, OW) sowie die Präsidentin des Forums für einen
fortschrittlichen Islam Saïda Keller-Messahli für die Initiative. Für ein Nein plädierten
indes alle grossen Parteien ausser der SVP – allerdings keineswegs geschlossen –, ein
parlamentarisches Komitee unter der Federführung von FDP-Ständerat Andrea Caroni
(AR), der Schweizer Tourismusverband, mehrere Frauenverbände und
Frauenstreikkomitees sowie diverse Akteure, die sich selbst als liberal verstanden oder
sich für die Religionsfreiheit einsetzten, darunter die Operation Libero, Amnesty
International und verschiedene religiöse Organisationen. Die grossen Abwesenden im
Abstimmungskampf waren die direkt Betroffenen, die Nikabträgerinnen selber. Wie der
Tages-Anzeiger berichtete, lag das jedoch nicht daran, dass man sie nicht hätte zu Wort
kommen lassen, sondern dass sie sich – abgesehen von zwei Interviews während der
gesamten Kampagne – nicht äussern wollten. Nach gemäss eigenen Angaben
monatelanger Suche blieb der Zeitung deshalb nichts als die Erkenntnis, «dass verhüllte
Frauen in der Schweiz nicht nur Körper und Gesicht verstecken, sondern unsichtbar
und stumm bleiben».

Argumentativ bewegte sich der Abstimmungskampf auf verschiedenen Ebenen, wobei
die Befürwortenden und die Gegnerschaft über weite Strecken dieselben Punkte
vorbrachten, sie aber unterschiedlich interpretierten und daher zu gegenteiligen
Schlüssen kamen. Neben der Islamdebatte und der Grundrechtsdiskussion wurde von
beiden Seiten aus feministischer, sicherheitspolitischer, staatspolitischer und
empirischer Warte argumentiert. Wenngleich der Initiativtext keinen Bezug zur
islamischen Gesichtsverschleierung herstellte, war beiden Seiten klar, dass sie sich vor
allem gegen jene richtete. In der Presse war daher meist vom «Burkaverbot» oder von
der «Anti-Burka-Initiative» die Rede, obwohl in der Schweiz – wenn überhaupt –
ausschliesslich der Nikab zu sehen sei, wie eine im Abstimmungskampf viel zitierte
Studie der Universität Luzern feststellte. Während das Contra-Lager die Initiative als
anti-islamisch und diskriminierend gegenüber Musliminnen verstand, sah die Pro-Seite
sie als Mittel zum Kampf gegen den radikalen Islam und den Islamismus. Die
Religionsfreiheit der Musliminnen tangiere die Initiative nicht, weil die Verschleierung
nicht vom Islam verlangt werde, sondern ein kultureller Ausdruck für die Unterdrückung
der Frau sei; sie könne daher nicht als Ausübung der persönlichen Freiheit gewertet
werden. Vielmehr sei die Vollverschleierung sexistisch und entwürdigend, weil sie die
Frauen im öffentlichen Leben unsichtbar mache und entmenschliche. Die
muslimischen Frauen müssten davor bewahrt werden, weil sie sich mit Gesichtsschleier
nicht in die Schweizer Gesellschaft integrieren könnten. Die Gegenseite betonte, dass
sich die Nikabträgerinnen in der Schweiz in der Regel aus religiöser Überzeugung
freiwillig verschleierten und nicht befreit werden müssten – im Gegenteil: Soziologische
Studien aus Frankreich zeigten, dass die Verschleierung von den strenggläubigen
Musliminnen im westlichen Kulturkreis als antikonformistischer, emanzipatorischer Akt
verstanden werde. In Frankreich habe das Verbot den Gesichtsschleier sogar populärer
werden lassen, weil er jetzt auch als Ausdruck des Protests getragen werde. Zudem sei
es sexistisch und paternalistisch, den Frauen vorzuschreiben, wie sie sich zu kleiden
hätten und ihnen die freie Entscheidung für den Schleier nicht zuzutrauen. Falls eine
Frau den Schleier tatsächlich unter Zwang trage, kriminalisiere das Verbot überdies das
Opfer und wirke kontraproduktiv, indem es die betroffenen Frauen zuhause einsperre
und erst recht aus der Gesellschaft ausschliesse. Dass es gemäss der Studie der
Universität Luzern in der Schweiz nur 20 bis 30 vollverschleierte Frauen gebe, gab dem
ablehnenden Lager Anlass, das Anliegen als unnötige Symbolpolitik zu bezeichnen. Für
die Befürworterinnen und Befürworter war die Gesichtsverhüllung jedoch eine
Prinzipienfrage und auch in noch so kleinen Zahlen nicht tolerierbar. Sie sahen sich im
Motto «Wehret den Anfängen» bestärkt und forderten, jetzt zu handeln, solange es
noch nicht zu spät sei.

Weiter hob die Pro-Seite hervor, dass die Identifizierbarkeit von Personen
sicherheitsrelevant sei. Das Verhüllungsverbot schütze die Gesellschaft somit auch vor
vermummten Kriminellen wie zum Beispiel Hooligans oder gewalttätigen
Demonstrierenden. Dem setzte die Gegenseite entgegen, dass es in fünfzehn Kantonen
bereits verboten sei, sich bei Demonstrationen und Sportveranstaltungen zu
vermummen. (Als erster Kanton hatte Basel-Stadt 1990 ein solches Verbot eingeführt.)
Ausserdem verhindere das Verhüllungsverbot – anders als von den Initianten schon bei
der medienwirksamen Lancierung der Initiative suggeriert – keine Terroranschläge.
Dafür brauche es strafrechtliche und präventiv-polizeiliche Massnahmen, denn allein
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durch ein Verhüllungsverbot würden radikalisierte Islamisten und Islamistinnen «nicht
plötzlich zurück in die Mitte der Gesellschaft finden», wie es der «Sonntags-Blick»
formulierte. In anderen Kontexten, etwa in winterlicher Kälte, an der Fasnacht oder in
der Pandemiesituation, sei die Verhüllung zudem auch für die Initiantinnen und
Initianten kein Problem, wie die im Initiativtext enthaltenen Ausnahmen zeigten.

Auf der staatspolitischen Ebene drehte sich die Diskussion um die Frage, ob das
Verhüllungsverbot in die Bundesverfassung gehöre. Während die Contra-Seite es
ablehnte, Kleidervorschriften in die Verfassung zu schreiben, sah das Pro-Lager dies als
gerechtfertigt an, weil es eben nicht um eine blosse Kleidervorschrift gehe, sondern um
einen Grundsatz der liberalen und demokratischen Gesellschaft: In der Öffentlichkeit
das Gesicht zu zeigen und dasjenige des Gegenübers zu sehen, sei fundamental für das
Zusammenleben. Diese Begründung hatte auch den EGMR von der
menschenrechtlichen Zulässigkeit des Verhüllungsverbots in Frankreich überzeugt, als
dieses in Strassburg vergeblich angefochten worden war. Darüber, ob die seit Monaten
geltende Maskenpflicht aufgrund der Corona-Pandemie dieses Argument ad absurdum
führe oder ob sie gerade beweise, dass es das Verhüllungsverbot für das Funktionieren
der zwischenmenschlichen Beziehungen brauche, wurden sich die beiden Lager nicht
einig. Derweil war das gegnerische Lager der Ansicht, es sei gerade höchst illiberal,
etwas zu verbieten, das niemandem schade, nur weil es auf Ablehnung stosse. Auch der
Bundesrat argumentierte hauptsächlich staatspolitisch: Ein nationales
Verhüllungsverbot greife in die Souveränität der Kantone ein, denen die Polizeihoheit
obliege. Das Tessin und St. Gallen hätten bereits ein Verhüllungsverbot eingeführt,
während andere Kantone ein solches explizit abgelehnt hätten. Diese Entscheide seien
zu respektieren. Die Befürwortendenseite argumentierte indessen, dass die Regelung
einer solch fundamentalen gesellschaftlichen Frage nicht den Kantonen überlassen
werden dürfe. Dass die Gesichtsverhüllung in vielen anderen europäischen Ländern –
darunter Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Lettland und Österreich – und sogar
einigen arabischen Staaten wie Ägypten, Marokko, Senegal oder Tunesien verboten –
und im Falle von Frankreich das Verbot explizit vom EGMR als menschenrechtskonform
bestätigt – sei, wertete die Pro-Seite als Zeichen der Legitimität ihres Anliegens. Sie
betonte zudem die guten Erfahrungen, welche die Kantone Tessin und St. Gallen damit
gemacht hätten. Weder im Tessin noch in den bei arabischen Gästen beliebten
österreichischen Ferienorten habe sich das Verhüllungsverbot negativ auf den
Tourismus ausgewirkt, wie es der Tourismusverband befürchtete. Die Contra-Seite hob
hingegen hervor, dass im Tessin und in St. Gallen praktisch keine Verstösse gegen das
Verbot registriert würden, was bestätige, dass es sich nur um ein Scheinproblem
handle. In diesem Zusammenhang war in den Augen der Befürworterinnen und
Befürworter auch Justizministerin Karin Keller-Sutter, die sich im Namen des
Bundesrats gegen das Verhüllungsverbot aussprach, nicht glaubwürdig, weil sie in St.
Gallen als ehemalige Polizeidirektorin genau ebendieses eingeführt habe. Gleichzeitig
attestierten die Gegnerinnen und Gegner dem Egerkinger Komitee und der SVP ein
Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie ihnen ihr Engagement für Frauenrechte nicht
abkauften.

Neben der Initiative selbst sorgte auch der indirekte Gegenvorschlag, der bei
Ablehnung der Initiative automatisch in Kraft treten würde, für einige Diskussionen. Die
Initiativgegnerinnen und -gegner waren der Ansicht, der Gegenvorschlag regle mit der
gesetzlichen Pflicht, zur Identifizierung vor Behörden das Gesicht zu zeigen, alles
Nötige. Ausserdem leiste er – im Gegensatz zum Verhüllungsverbot – einen
tatsächlichen Beitrag an die Stärkung der Frauenrechte und die bessere Integration von
ausländischen Frauen in die Gesellschaft. Die Initianten argumentierten hingegen, der
Gegenvorschlag löse das eigentliche Problem nicht und wer keine
«Gleichstellungsoffensive» («Weltwoche») wolle, müsse mit der Annahme der Initiative
den Gegenvorschlag verhindern.

Die durchgeführten Umfragen attestierten der Initiative von Anfang an gute Chancen.
Nachdem Ende Januar eine klare Ja-Mehrheit von 63 Prozent (Tamedia) bzw. 56
Prozent (SRF) resultiert hatte, legte die Nein-Kampagne im Folgenden etwas zu. Zwei
Wochen vor der Abstimmung bekundeten noch 59 bzw. 49 Prozent der Befragten eine
Ja-Stimmabsicht. Während die Parteibasis der SVP durchwegs zu rund 90 Prozent ja
stimmen wollte, zeigten sich die Anhängerschaften von FDP, Mitte und GLP gespalten –
hier konnte das Nein-Lager im Verlauf der Kampagne Boden gutmachen. Auch im linken
Lager traf das Anliegen immerhin bei rund 30 Prozent der Befragten auf Wohlwollen. 17
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Am 7. März 2021 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Damit fiel das Ergebnis letztlich
knapper aus als aufgrund von Vorumfragen erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug 51.4
Prozent. Die höchste Zustimmung erfuhr das Verhüllungsverbot im Jura (60.7% Ja),
gefolgt vom Tessin (60.5%) und Schwyz (60.2%). In St. Gallen, wo wie im Tessin bereits
ein kantonales Verhüllungsverbot gilt, dem 2018 zwei Drittel der Stimmbevölkerung
zugestimmt hatten, war die Zustimmung mit 53.1 Prozent vergleichsweise schwach. Am
wenigsten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Basel-Stadt (40.6% Ja), gefolgt
von Zürich (45.2%) und Genf (48.7%). Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden
(49.1%), Bern (49.6%) und Graubünden (49.6%) lehnten die Initiative knapp ab.
Bemerkenswert hoch war die Zustimmung für eine Initiative aus den Reihen der SVP –
auch im direkten Vergleich mit dem 2009 angenommenen Minarettverbot, das ebenfalls
vom Egerkinger Komitee initiiert worden war – in der Westschweiz. Verschiedene
Expertinnen und Experten mutmassten in den Medien, dass einerseits die Nähe zu
Frankreich den Diskurs analog der dort geführten Debatten stärker auf den
sicherheitspolitischen Aspekt gelenkt habe und andererseits die in der Romandie stark
präsenten, prominenten bürgerlichen und linken Stimmen, die sich für die Initiative
starkgemacht hatten, wohl erheblichen Einfluss gehabt und den Anti-SVP-Reflex
beschränkt hätten.
Die Befürwortendenseite wertete den Entscheid als «ein klares Signal des Widerstands
gegen die Islamisierung der Schweiz», wie sich der Urheber des ersten kantonalen
Verhüllungsverbots Giorgio Ghiringhelli vom «Corriere del Ticino» zitieren liess. Als
«Zeichen gegen den ‹politischen Islam›, der vielen Menschen Unbehagen bereitet»,
interpretierte die NZZ das Votum. Der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui sah im
Resultat dementsprechend einen Positionsbezug der gemässigten Muslime gegen den
Islamismus, wie er gegenüber «Le Temps» verlauten liess.
Das unterlegene Lager bedauerte den Volksentscheid derweil aus verschiedenen
Gründen. Feministische Kreise, die sich gegen das Verhüllungsverbot starkgemacht
hatten, fühlten sich durch das Argument, die Vollverschleierung sei Ausdruck der
Unterdrückung der Frauen, für rassistische und xenophobe Zwecke missbraucht, wie
deren Vertreterin Meriam Mastour gegenüber der Presse erklärte. Die
Tourismusbranche befürchtete einen Imageschaden für die Schweiz und zeigte sich
besorgt, dass künftig weniger kaufkräftige und konsumfreudige Gäste aus den
Golfstaaten die Schweiz besuchen würden. Die Jungen Grünen und der IZRS erklärten
unabhängig voneinander, eine gerichtliche Anfechtung des Verhüllungsverbots wenn
nötig bis vor den EGMR unterstützen zu wollen. Pascal Gemperli, Pressesprecher der
FIDS, zeigte sich um die Sicherheit der muslimischen Gemeinschaft besorgt und
befürchtete zunehmende Aggression und Gewalt gegenüber Musliminnen und
Muslimen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte gegenüber den Medien, das
Abstimmungsresultat sei nicht als Votum gegen die Musliminnen und Muslime in der
Schweiz zu verstehen. Diese Linie wurde im unterlegenen Nein-Lager breit vertreten.
Dass der Ja-Anteil gegenüber der Minarettinitiative deutlich abgenommen habe, gebe
Anlass zur Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht doch nicht so islamfeindlich sei, so der
Tenor.
Letztlich sei der Entscheid «vor allem auf symbolischer Ebene bedeutsam», resümierte
die NZZ. Die konkreten praktischen Auswirkungen sind in der Tat noch unklar. Wie Karin
Keller-Sutter erklärte, liege die Umsetzung bei den Kantonen, weil sie über die
Polizeihoheit verfügten. Sie hätten nun zwei Jahre Zeit, entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund müsse das Verbot unterdessen für diejenigen Bereiche, in denen er
zuständig ist – beispielsweise im öffentlichen Transportwesen und im Zollwesen – auf
Gesetzesebene konkretisieren. Gemäss dem «Blick» zeigten sich einige
Kantonsvertretende wenig motiviert, ein gesetzliches Verhüllungsverbot zu erlassen,
und würden die Umsetzung lieber ganz dem Bund überlassen. Initiant Walter Wobmann
(svp, SO) warf dem Bund in derselben Zeitung bereits vor, die Initiative nicht umsetzen
zu wollen: Ein Bundesgesetz sei «unabdingbar, um zu verhindern, dass am Schluss in
jedem Kanton etwas anderes gilt», zitierte ihn das Blatt.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.42%
Ja: 1'427'344 (51.2%) / Stände: 16 4/2
Nein: 1'360'750 (48.8%) / Stände: 4 2/2

Parolen:
– Ja: EDU, Lega, SD, SVP
– Nein: FDP (4*; Frauen: 1*; Jungfreisinnige: 2*), GLP, GP, KVP, Die Mitte (2*), PdA, SP;

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.03.2021
KARIN FRICK
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EKR, SSV, Travail.Suisse, VPOD, Schweizer Tourismus-Verband, EKS, SBK,
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), Schweizerischer Rat der
Religionen, Katholischer Frauenbund (SKF), Alliance F, Amnesty International, Operation
Libero 
– Stimmfreigabe: EVP (3*); Schweizerische Evangelische Allianz
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 18

Innere Sicherheit

In der Botschaft zum Staatsschutzgesetz begründete der Bundesrat auch seine
Ablehnung der Volksinitiative «S.o.S. – Schweiz ohne Schnüffelpolizei». Seiner
Ansicht nach erfüllt das vorgeschlagene neue Gesetz die Forderungen nach einer
Abschaffung der politischen Polizei und dem Verbot der Überwachung von Personen,
die ihre politischen Rechte wahrnehmen. 19

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.03.1994
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich als Zweitrat mit der Volksinitiative «S.o.S. – Schweiz ohne
Schnüffelpolizei» und dem als indirekten Gegenvorschlag konzipierten Bundesgesetz
über die Wahrung der inneren Sicherheit. Mit 116 zu 61 Stimmen empfahl der Rat die
von der SP und der GP unterstützte Volksinitiative zur Ablehnung.

Mit derselben Stimmenzahl lehnte er auch den Antrag der Kommissionsminderheit auf
Nichteintreten auf das neue Bundesgesetz ab. Die SP und die Grünen begründeten ihre
Opposition gegen die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für eine präventiv
wirkende Polizei damit, dass ein solches Gesetz überflüssig sei und nur dazu dienen
würde, der Polizei unkontrollierbaren Handlungsspielraum zur Überwachung der Bürger
zu verschaffen. Wo es um die Bekämpfung echter Gefahren gehe, sei das bestehende
Instrumentarium ausreichend: insbesondere sei die Bekämpfung des politischen
Nachrichtendienstes (Spionage) bereits rechtlich abgesichert, und bei
Sprengstoffdelikten und schweren Gewaltverbrechen seien seit 1981 auch
vorbereitende Handlungen strafbar. Diese Einschätzung wurde von den Sprechern der
bürgerlichen Parteien und Bundesrat Koller zurückgewiesen. Letzterer argumentierte
damit, dass die von der Linken befürchtete Überwachung der Ausübung politischer
Rechte im neuen Gesetz explizit ausgeschlossen sei. Andererseits sei die Überwachung
der Aktivitäten bestimmter politischer Gruppierungen (z.B. der kurdischen PKK oder
der islamischen Heilsfront) auch dann erforderlich, wenn deren Mitglieder die Schweiz
nur als logistische Basis benutzen würden, ohne hier aber kriminelle Akte zu begehen.
Das Gesetz sei deshalb auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch mit anderen europäischen Staaten notwendig.

In der Detailberatung strich der Nationalrat die Bekämpfung des organisierten
Verbrechens aus dem Geltungsbereich des Gesetzes; nicht weil dieser keine Bedeutung
zuerkannt wurde, sondern weil dies eine Aufgabe der strafrechtlichen
Ermittlungsbehörden sei und auf Bundesebene mit den polizeilichen Zentralstellen
bereits ein Koordinationsorgan bestehe. Bundesrat Koller argumentierte vergeblich
damit, dass in vielen europäischen Staaten (allerdings nicht in Deutschland) die
präventive Polizei auch in diesem Aufgabenbereich tätig sei. Eine gewichtige Differenz
schuf der Rat bei den zulässigen Mitteln der präventiven Informationsbeschaffung.
Gegen die Stimmen der FP, der Liberalen und eines Teils der FDP-Fraktion strich er die
vom Ständerat aufgenommene Bestimmung, dass dazu auch ohne richterliche
Anordnung der Telefon- und Postverkehr überwacht und elektronische Abhörgeräte
eingesetzt werden können. Den Antrag der vorberatenden Kommission, dass im
Staatsschutz grundsätzlich die im Datenschutzgesetz garantierten Einsichtsrechte
gelten sollen, fand keine Mehrheit. Beschlossen wurde eine gleiche Regelung wie im
Gesetz über die polizeilichen Zentralstellen, bei welcher der Datenschutzbeauftragte
nur überprüft, ob eventuell vorliegende Daten rechtmässig bearbeitet werden, aber
keine materiellen Auskünfte erteilt. In der Gesamtabstimmung wurde das neue Gesetz
gegen die Stimmen der SP und der GP angenommen. 20

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.06.1996
HANS HIRTER

01.01.65 - 01.01.22 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Am 7. Juni lehnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Volksinitiative «S.o.S. –
Schweiz ohne Schnüffelpolizei», welche die Abschaffung der Staatsschutzorgane
verlangte, mit deutlicher Mehrheit ab. Die Kampagne warf kaum Wellen und stand total
im Schatten der gleichzeitig zur Abstimmung gelangenden Genschutzinitiative. Obwohl
das befürwortende Komitee von zwei sozialdemokratischen Nationalräten angeführt
wurde (de Dardel, GE und Rechsteiner, SG) engagierte sich auch die SP nur lauwarm für
die Initiative. Neben ihr hatten auch die GP, die PdA und die Lega dei ticinesi die Ja-
Parole ausgegeben; der Gewerkschaftsbund hatte hingegen auf eine Parole verzichtet.
Das Hauptargument der Befürworter bestand darin, dass die präventiv wirkenden
Staatsschutzorgane überflüssig seien, da bei einem Verdacht auf strafbare Handlungen
ohnehin die gerichtspolizeilichen Instanzen zuständig seien.
Für die Gegner des Volksbegehrens war dieses einerseits überflüssig, weil das 1997 vom
Parlament beschlossene neue Staatsschutzgesetz die politische Polizei im Sinne einer
Gesinnungsschnüffelei ausdrücklich verbietet. Andererseits sei diese Initiative auch
gefährlich, weil in den Bereichen des verbotenen Nachrichtendienstes sowie der
Bekämpfung des organisierten Verbrechens und des politisch motivierten Terrorismus
auf die Früherkennung durch eine präventive Ermittlung, aber auch auf den
diesbezüglichen internationalen Informationsaustausch nicht verzichtet werden dürfe.

Abstimmung vom 7. Juni 1998

Beteiligung: 40.1%
Nein: 1'383'055 (75.4%) / 23 6/2 Stände
Ja: 451'089 (24.6%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: SP (1*), GP, Lega, PdA.
– Nein: FDP, CVP, SVP, FP, SD, LP, LdU, EVP, EDU; Vorort, SGV, SBV,
Angestelltenverband.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Resultat fiel mit 75.4 Prozent ablehnenden Stimmen deutlich aus. Kein einziger
Kanton wies eine Ja-Mehrheit auf; am besten schnitt die Initiative im Jura ab, wo sich
knapp ein Drittel dafür aussprachen. Die Ablehnung war in ländlichen Gebieten etwas
stärker als in den städtischen Agglomerationen, hingegen waren kaum Unterschiede in
bezug auf Sprachregion auszumachen. Die Vox-Analyse ergab, dass das Interesse der
Stimmberechtigten an diesem Thema nur gering war. Sie zeigte weiter auf, dass auch
Personen mit linker politischer Grundhaltung die Initiative mehrheitlich ablehnten und
nur etwa die Hälfte der Sympathisanten der SP die Parteiparole befolgt hatten. Nach
der Ablehnung der S.o.S.-Initiative stand der Inkraftsetzung des neuen
Staatsschutzgesetzes nichts mehr im Wege; sie erfolgte auf den 1. Juli. 21

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.06.1998
HANS HIRTER

Kriminalität

Im Februar reichte die SVP ihre Volksinitiative „für die Ausschaffung krimineller
Ausländer“ mit über 200'000 Unterschriften ein. Diese verlangt, dass bei einer Reihe
von mehr oder weniger schweren Delikten, aber auch bei missbräuchlichem Bezug von
Sozialleistungen, Ausländer ungeachtet der Art ihrer Aufenthaltsbewilligung und der
Dauer ihrer Landesanwesenheit zusätzlich zur Strafe aus der Schweiz ausgewiesen
werden. Die FDP reagierte darauf, indem ihre Nationalratsfraktion eine
parlamentarische Initiative einreichte, welche zwar auch den Verlust des
Aufenthaltsrechts für straffällige Ausländer verlangt, aber nur bei Verurteilungen wegen
schwerer, detailiert aufgezählter Delikte. 22

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.02.2008
HANS HIRTER

Die Volksabstimmung über die Volksinitiative fand am 30. November statt und endete
mit einem knappen Sieg der Initiantinnen. Die Kampagne war praktisch inexistent
gewesen. In den Medien erklärten zwar Politiker und Juristen die Unzulänglichkeiten
des Volksbegehrens. Befürworter, die ihre Argumente vortrugen, liessen sich aber kaum
finden. Inserate und Plakate waren fast keine auszumachen. Etwas intensiver verlief die
Diskussion in der Westschweiz, wo die Initiantinnen und ihre 2001 nach belgischem
Vorbild gegründete Organisation „Marche blanche“ und deren Präsidentin Christine
Bussat zu Hause sind, und wo sie am Fernsehen auftraten. Von den Parteien stellten

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.2008
HANS HIRTER
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sich nur die SVP und die kleinen Rechtsparteien EDU, Lega und SD hinter das
Volksbegehren, ohne aber dafür viel Werbung zu machen.

Ähnlich wie 2004 bei der Volksinitiative für die lebenslängliche Verwahrung von Sexual-
und Gewalttätern gab es wieder eine Überraschung: Das Volk stimmte der Initiative mit
1'206'323 Ja gegen 1'119'119 Nein zu, und bei den Ständen waren die Befürworter mit 16
4/2 Ja gegen 4 2/2 Nein in der Mehrheit. Die Beteiligung lag mit 47,5% leicht über dem
Mittel. Abgelehnt hatten einzig die Westschweizer Kantone Genf, Waadt, Neuenburg
und Bern, sowie Obwalden und Appenzell Innerrhoden. Am deutlichsten Ja sagten die
Westschweizer Kantone Freiburg und Wallis sowie Tessin, Schwyz, St. Gallen und
Schaffhausen. In der Presse wurde dieses Ergebnis als ein Bekenntnis zugunsten der
Opfer von Gewalttaten und für härtere Strafen interpretiert. Die Vox-Analyse zeigte,
dass trotz der unterschiedlichen Parolen die Parteisympathie keine Rolle für den
Abstimmungsentscheid gespielt hatte. Eine gewisse Rolle kam hingegen der formalen
Bildung zu, indem Personen mit einem Hochschulabschluss die Vorlage ablehnten,
allerdings mit einem Neinanteil von 56% auch nicht überwältigend. Das Hauptargument
der Befürwortenden war, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern eine derart schwere
Straftat sei, dass sie nie verjähren dürfe.

Abstimmung vom 30. November 2008

Beteiligung: 47,5%
Ja: 1'206'323 (51,9%) / 16 4/2 Stände
Nein: 1'119'119 (48,1%) / 4 2/2 Stände

Parolen: Ja: SVP (3)*, EDU, SD, Lega. 
Nein: FDP (2)*, CVP (2)*, SP, GP, BDP, GLP, EVP, LP, CSP, PdA, FPS.
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 23

Um die Umsetzung ihrer 2010 in der Volksabstimmung angenommen
Ausschaffungsinitiative sicherzustellen, lancierte die SVP 2012 die Folgeinitiative „Zur
Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)“. Diese
enthält eine detaillierte Liste mit Delikten, für welche ein Ausländer aus der Schweiz
ausgewiesen werden muss sowie eine zweite Aufzählung von Straftaten, welche zu einer
Ausschaffung führen, wenn der Delinquent innerhalb der letzten zehn Jahre bereits zu
einer Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Der Initiativtext hält auch fest,
dass die Bestimmungen nur dem zwingenden Völkerrecht, d.h. dem Verbot der Folter,
des Völkermords, des Angriffskrieges, der Sklaverei sowie dem Verbot der
Rückschiebung in einen Staat, in dem Tod oder Folter drohen, nachgeordnet sei. Die
Initianten konnten die Initiative nur fünf Monate nach Sammelbeginn bei der
Bundeskanzlei einreichen. 24

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.12.2012
NADJA ACKERMANN

Im Herbst 2012 legte der Bundesrat seine Botschaft zur 2009 lancierten und im Mai 2011
zustande gekommenen Volksinitiative „Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern
arbeiten dürfen“ vor. Die Initiative von Marche Blanche verlangt, dass Personen, die
verurteilt wurden, weil sie die sexuelle Unversehrtheit eines Kindes oder einer
abhängigen Person beeinträchtigt haben, automatisch und endgültig das Recht
verlieren, eine berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit mit Minderjährigen oder
Abhängigen auszuüben. Da die Initiative über Straftaten gegen Leib und Leben sowie
über die genaue Umsetzung schweigt, sah sie der Bundesrat als unvollständig an. Weiter
verstosse die Initiative mit dem vorgesehenen Automatismus gegen den Grundsatz der
Verhältnismässigkeit, weshalb die Exekutive die Volksinitiative zur Ablehnung empfahl.
Das Parlament war sich bis zum Schluss nicht einig: Der Nationalrat lehnte den die
Initiative ablehnenden Bundesbeschluss zuerst mit 82 zu 79 Stimmen knapp ab und
empfahl damit das Volksbegehren zur Annahme. Einen von seiner Rechtskommission
ausgearbeiteten, vom Automatismus absehenden, direkten Gegenentwurf verwarf der
Rat in der Gesamtabstimmung mit 87 bürgerlichen zu 60 linken Stimmen. Der Ständerat
seinerseits wies den Bundebeschluss mit 23 zu 21 Stimmen an seine Rechtskommission
zurück, mit dem Auftrag, aus abstimmungstaktischen Gründen einen direkten,
umsetzbaren Gegenvorschlag auszuarbeiten. Nach Vorliegen und Annahme dieses
Gegenvorschlags mit 27 zu 14 Stimmen, der im Wesentlichen die Kernelemente des
entworfenen Bundesgesetzes über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und
Rayonverbot auf die Verfassungsstufe hob, beschloss der Ständerat dann im September

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.09.2013
NADJA ACKERMANN
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in Übereinstimmung mit dem Bundesrat, die Volksinitiative zur Ablehnung zu
empfehlen. Der Nationalrat trat aus unterschiedlichen Motiven mit 119 zu 62 Stimmen
nicht auf den direkten Gegenvorschlag der ständerätlichen Kommission ein.
Gleichzeitig revidierte er seinen knappen Entschluss bezüglich des Bundesbeschlusses
über die Volksinitiative: Mit dem Stichentscheid der Präsidentin empfahl er nun mit der
Zustimmung zum Bundesbeschluss, die Volksinitiative abzulehnen. Darauf lenkte die
kleine Kammer ein, liess den direkten Gegenvorschlag fallen und beschloss mit 21 zu 14
Stimmen, die Volksinitiative ohne Gegenvorschlag dem Volk vorzulegen und zur
Ablehnung zu empfehlen. Während der Ständerat diesen Entscheid in der
Schlussabstimmung konsequenterweise bestätigte, vollzog der Nationalrat in der
Schlussabstimmung nochmals eine Kehrtwende und lehnte den Bundesbeschluss über
die Volksinitiative ab. So wird die Initiative am 18. Mai 2014 den Stimmbürgern ohne
Abstimmungsempfehlung der Bundesversammlung unterbreitet werden. 25

Der Bundesrat verabschiedete im November die Botschaft zur Ende 2012 eingereichten
Volksinitiative „Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer
(Durchsetzungsinitiative)“, welche den Artikel 121 der Bundesverfassung konkretisieren
und damit die Ausschaffungsinitiative direkt anwendbar machen will. Die Regierung
empfahl die Initiative aus mehreren Gründen zur Ablehnung. Zum einen widerspräche
die Initiative dem verfassungsmässigen Grundsatz der Verhältnismässigkeit, weil im
Einzelfall nicht geprüft werden könne, ob ein Landesverweis eine geeignete,
notwendige sowie zumutbare Massnahme darstelle. Zum anderen verunmögliche die
Annahme der Initiative die völkerrechtskonforme Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative, da sie den Bestimmungen über den Landesverweis
ausdrücklich Vorrang gegenüber dem Völkerrecht einräumt. Schliesslich stünde es der
Schweiz nicht zu, zu definieren, was unter zwingendem Völkerrecht zu verstehen sei.
Die von den Initianten vorgeschlagene Definition wäre enger als der völkerrechtliche
Ius-Cogens-Begriff. Damit verstiesse sie gegen das zwingende Völkerrecht, was
wiederum ein Ungültigkeitsgrund für Volksinitiativen nach Art. 139.3 BV darstellte. Aus
diesem Grund beantragte der Bundesrat denn auch, die Initiative als teilungültig zu
erklären. Überhaupt sah der Bundesrat keine Notwendigkeit für die
Durchsetzungsinitiative. Er hatte im Sommer des Berichtjahres einen Entwurf für die
Umsetzung der Ausschaffungsinitiative an das Parlament überwiesen. Damit läge er gut
im Zeitrahmen von fünf Jahren, welchen die 2010 angenommene Initiative vorgäbe. 26

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.11.2013
NADJA ACKERMANN

Im Anschluss an die Debatte über die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative hatte der
Nationalrat auch die Botschaft zur 2012 eingereichten Durchsetzungsinitiative zur
Umsetzung der 2010 angenommenen Ausschaffungsinitiative zu behandeln. Dabei folgte
er mit 131 zu 51 SVP-Stimmen dem Antrag des Bundesrates und empfahl die
Volksinitiative, die einen direkt anwendbaren Deliktkatalog von Ausschaffungsgründen
in der Bundesverfassung verankern will, zur Ablehnung und erklärte den Teil betreffend
die enge Definition von zwingendem Völkerrecht für ungültig. Zum einen widerspreche
die Durchsetzungsinitiative dem Prinzip der Verhältnismässigkeit und zum anderen sei
sie unnötig, weil zurzeit der Vorschlag des Bundesrates zur Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative vorliege. Falls der Ständerat den Beschlüssen bezüglich der
Ausschaffungsinitiative des Nationalrats folge, wäre der Rückzug der
Durchsetzungsinitiative möglich, stellte SVP-Präsident Brunner in Aussicht. Um den
Initianten den Rückzug der Initiative zu ermöglichen, beschloss der Ständerat
einstimmig, die Schlussabstimmung über die Durchsetzungsinitiative bis zu einem
allfälligen Referendum gegen das Gesetz zur Ausschaffung krimineller Ausländer
aufzuschieben. Zuvor schloss sich die kleine Kammer jedoch dem Nationalrat an und
erklärte jenen Teil der Initiative für ungültig, der den Umfang des zwingenden
Völkerrechts festlegen wollte. Ein Minderheitsantrag für die Ungültigkeitserklärung der
ganzen Initiative aufgrund der Durchbrechung der Gewaltentrennungsabläufe und ihres
Charakters als „Gesetzesinitiative“ fand mit 27 zu 16 Stimmen keine Mehrheit. Die
Ungültigkeitsgründe seien in der Verfassung klar festgeschrieben, deren Änderung
würde also zuerst eine Verfassungsänderung bedingen, lautete das Argument. 27

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.03.2014
NADJA ACKERMANN

1) BBl, 1998, V, S. 4960 ff.; LT, 8.5.98; Presse vom 5.11.98.
2) BBl, 2000, S. 3336 ff.; ; Bund, 17.2.00 (Aufruf); SGT, 10.3.00; Presse vom 4.5.00 (Einreichung). 
3) BBl, 2001, S. 3433 ff.; Presse vom 5.4.01. 
4) AB NR, 2003, S. 277 ff., 296 ff. und 1244; AB SR, 2003, S. 579 f. und 716; BBl, 2003, S. 4434 f. 
5) BBl, 2004, S. 2199 ff.; Hirter, Hans (2004) Analyse der eidgenössischen Volksabstimmungen vom 8. Februar 2004.pdf;
Presse vom 9.2.04.; Zu Chaaban siehe u.a. SGT, 10.1.04; Baz, 15.1.04; Bund, 16.1.04; BZ, 26.1.04. ; Zur Kampagne siehe Presse
vom 10.1.-7.2.04. 
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6) AB NR, 2004, S. 1355 ff. (Abate) und 1730 ff. (Glasson). ; BBl, 2004, S. 2723 ff.; Lib., 29.6.04; LT, 1.9.04. Die Organisation
nennt sich nach einer Bewegung, welche in Belgien aus Protest gegen brutale Sexualdelikte an Kindern und deren
schleppende und pannenreiche Verfolgung durch die Strafbehörden entstanden ist.
7) BBl, 2006, S. 3657 f.; BaZ, Express und 24h, 2.3.06; BaZ, 3.3.06 (Fachleute); NZZ und TA, 2.11.06 (BR). Siehe SPJ 2004, S.
25.
8) BBl, 2007, S. 5369 ff.; Bund, 1.3.07; NZZ, 2.5. und 28.6.07. Vgl. SPJ 2006, S. 24.
9) Presse vom 21. bis 26.8.10
10) NZZ, 30.4., 22.5.14
11) Medienmitteilung BR vom 20.12.2017; AZ, BU, BZ, BaZ, Blick, CdT, LT, Lib, NZZ, SGT, TA, TG, 21.12.17; Blick, 22.12.17
12) BBl, 2019, S. 2913 ff.; Medienmitteilung BR vom 15.3.2019; BaZ, CdT, LT, NZZ, QJ, TG, 16.3.19
13) AB SR, 2019, S. 954 ff.; AZ, CdT, LT, Lib, NZZ, TG, 27.9.19
14) AB NR, 2019, S. 2227 ff.; Medienmitteilung SPK-NR vom 11.10.19; AZ, CdT, LT, Lib, NZZ, 13.12.19
15) AB NR, 2020, S. 280 f.; AB SR, 2020, S. 22 f.; CdT, LT, NZZ, 4.3.20
16) AB NR, 2020, S. 1015 ff.; AB NR, 2020, S. 1059 ff.; AB NR, 2020, S. 1180; AB SR, 2020, S. 625; BBl, 2020, S. 5507 f.;
Medienmitteilung SPK-NR vom 29.5.20; LT, 17.6.20; AZ, CdT, LT, Lib, NZZ, TA, TG, 18.6.20
17) APS-Zeitungs- und Inserateanalyse zu den Abstimmungen vom 7. März 2021; Medienmitteilung BR vom 19.1.21; Mitteilung
der Universität Luzern vom 17.12.20; NZZ, 4.7., 10.7., 15.7.20; TG, 22.7.20; TA, 5.11.20; LT, 8.12., 12.12., 15.12.20; CdT, WW,
7.1.21; NZZ, 8.1.21; TG, 14.1.21; AZ, 15.1.21; CdT, 16.1.21; TZ, 18.1.21; AZ, CdT, Exp, Lib, NF, TG, 20.1.21; CdT, WW, 21.1.21; LT, TA,
TG, 22.1.21; CdT, Lib, NZZ, 23.1.21; CdT, LT, TG, 26.1.21; LT, TA, 27.1.21; LT, TG, TZ, WOZ, WW, 28.1.21; CdT, TA, 29.1.21; AZ, CdT,
Exp, Lib, NF, NZZ, 30.1.21; SoZ, 31.1.21; CdT, 1.2.21; AZ, Bund, CdT, LT, 2.2.21; BZ, CdT, LZ, NZZ, 3.2.21; CdT, LZ, NZZ, 4.2.21;
CdT, LT, TA, 5.2.21; AZ, CdT, NZZ, SZ, TA, 6.2.21; AZ, CdT, LZ, 8.2.21; CdT, Exp, LT, Lib, NF, NZZ, SGT, SZ, TA, TG, 9.2.21; 24H,
AZ, LT, TG, TZ, 10.2.21; CdT, LT, WOZ, 11.2.21; BU, LT, QJ, TZ, 12.2.21; BaZ, Lib, 13.2.21; So-Bli, SoZ, 14.2.21; Blick, CdT, 15.2.21;
AZ, CdT, LT, NZZ, 16.2.21; AZ, BaZ, CdT, Exp, 17.2.21; AVF, NZZ, TA, WOZ, WW, 18.2.21; AZ, BaZ, CdT, LT, TA, TZ, 19.2.21; Bund,
CdT, Exp, NZZ, TA, 20.2.21; So-Bli, 21.2.21; CdT, LT, TA, TZ, 22.2.21; CdT, LT, NZZ, QJ, SGT, 23.2.21; CdT, LT, TA, TG, TZ, 24.2.21;
AZ, CdT, Lib, NZZ, QJ, SZ, TA, WOZ, WW, 25.2.21; SZ, 26.2.21; AVF, AZ, CdT, Exp, LT, Lib, NF, TA, 27.2.21; So-Bli, 28.2.21; AZ,
CdT, NZZ, SGT, 1.3.21; NZZ, 2.3.21; Exp, LT, NF, 3.3.21; CdT, LT, NZZ, TA, WW, 4.3.21; TG, 5.3.21; NZZ, 6.3.21
18) BBl 2021 1185; TA, 27.2.21; NZZ, 6.3.21; AZ, Blick, CdT, Exp, LT, Lib, NF, NZZ, QJ, SGT, SZ, TA, TG, 8.3.21
19) BBl, 1994, II, S.1127 ff.
20) AB NR, 1996, S. 1277 f.; AB NR, 1996, S. 686 ff.; AB SR, 1996, S. 588; BBl, 1996, III, S. 36; TA, 3.6.96; Presse vom 5.6. und
6.6.96.
21) BBl, 1998, IV, S. 4363 ff.; Bund, 1.4.98; NZZ, 8.4., 7.5. und 14.6.98; WoZ, 14.5.98; Presse vom 20.5.-6.6.98.; Hardmeier und
Scheiwiller (1998). Vox. Analyse der eidg. Abstimmung vom 7. Juni 1998.
22) TA, 10.9.08; Volksinitiative: BBl, 2008, S. 1927 f. FDP: pa.Iv. 08.449 
23) BBl, 2009, S. 605 ff.; Presse vom 1.12.08; Krömler, Oliver / Milic, Thomas / Rousselot, Bianca, Vox – Analyse der
eidgenössischen Abstimmung vom 30. November 2008, Zürich und Bern 2009.; Presse vom 1.10.-29.11.08; LT, 24.11.08 (zum
Fehlen einer Kampagne).
24) BBl, 2012, S. 7371 ff.; BBl, 2012, S. 7371 ff.; BaZ, 18.4.12.
25) AB NR, 2013, S. 1449 ff.; AB NR, 2013, S. 1772; AB NR, 2013, S. 1804 ff.; AB NR, 2013, S. 2232 f.; AB NR, 2013, S. 443 ff.; AB
NR, 2013, S. 891 ff.; AB NR, 2013, S. 912 ff.; AB SR, 2013, S. 1011 f.; AB SR, 2013, S. 1170; AB SR, 2013, S. 572 ff.; AB SR, 2013, S.
689 ff.; AB SR, 2013, S. 829 f.; AB SR, 2013, S. 933; BBl, 2012, S. 8819 ff.
26) Medienmitteilung Bundesrat vom 20.11.13 (Durchsetzungsinitiative).pdf
27) AB NR, 2014, S. 524 ff.; AB SR, 2014, S. 1258 ff.; AB SR, 2014, S. 1287 f.; BaZ, LT, LZ, NZZ, 21.3.14; AZ, BaZ, LZ, NZZ, SGT, TA,
11.12.14

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.22 15


